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Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes
Ruthenweg 1" gemäß S i3 BBauG

Wahl'end des 7o.Z.Zzuges des m.it v'erftigt g vom 2. Ju.Z.i .2980
genehmigten Bebauungsplanes wurde festgeste].Zt, daß die
Festsetzung der Dacluileigung im Plangebiet B mit 20 bis 25o
füz die Grundstückseigentümer eine Benachteiligung gegen-
über den Grundsttickseigenttimern der Plangebiete A und C,
wo eine Dachneigung bis 38' und somit ein Dachgeschoßaus-
bau zoög.Z.ich .ist, daz'ste.Z.Zt.

Zur Ermöglichung des Dachgeschoßausbaues und somit zur
Beseitigung der Benachteiligung der Grundstückseigentümer'
im P]angebiet B, entsch].oß sich der Gemeinderat Gönnheim,
unter Bez'ticksicbtigung de!' städtebaulichen Entwicklung,
zu folgenden Änderungen im Plangebiet B:

1 . Äreufestsetzung der Dachneigung von 25oauf 35o
2- Reduzie!'ung dez zulässigen Sockelhöhe von 40 cm

auf 20 cm.

Gönnheim, im Juli !983

Eymann, Ortsbtizgermeister
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